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1	 Im Rahmen der Perso-
nalstandstatistik sowie 
der Versorgungsemp-
fängerstatistik wird die  
Geheimhaltung durch 
5er-Rundung der Zah‑ 
len berücksichtigt.  
Hierdurch können Run-
dungsdifferenzen bei 
der Bildung von Sum-
men im Laufe des  
Artikels auftreten. Be‑ 
urlaubtes und geringfü-
gig beschäftigtes Perso-
nal wird nicht mit aus-
gewiesen.

2	 Einschließlich Richte-
rinnen und Richter 
sowie Bezieherinnen 
und Bezieher von Amts-
gehalt. Beamtinnen und 
Beamte, die keiner Lauf-
bahngruppe zugeordnet 
werden können, werden 
im Laufe des Artikels 
nicht dargestellt.

3	 Bei der Ermittlung der 
Vollzeitäquivalente wer-
den Teilzeitbeschäftigte 
mit deren Anteil an der 
Arbeitszeit eines Voll-
zeitbeschäftigten be-
rücksichtigt (bspw. bil-
den zwei 50 %-Teilzeit‑ 
beschäftigte ein Voll-
zeitäquivalent).

Der Versorgungsbericht des Landes Baden-
Württemberg wird seit der 14. Legislaturpe‑ 
riode einmal je Periode des Landtags veröf-
fentlicht. Im Juli 2025 wurde der vierte Ver‑ 
sorgungsbericht vom Finanzministerium Ba-
den-Württemberg herausgegeben. Dieser skiz‑ 
ziert die Entwicklung der Versorgungsemp-
fängerinnen und Versorgungsempfänger der 
letzten 20 Jahre und bietet durch die Modell-
rechnung einen Einblick in die voraussichtli‑ 
che Entwicklung bis ins Jahr 2060. 

In diesem Artikel werden aktuelle Daten  
der aktiven Beamtinnen und Beamten sowie  
der Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger dargestellt und die wich-
tigsten Eckdaten der Vorausrechnung knapp  
wiedergegeben. 

Für die Modellrechnung wurden die Personal-
stand- und die Versorgungsempfängerstatistik  
herangezogen. Beide Statistiken werden jähr‑ 
lich von den statistischen Landesämtern und 
dem Bundesamt erhoben. Diese liefern Da‑ 
ten über die Beschäftigten der öffentlichen  
Arbeitgeber sowie über die Leistungsbe‑ 
rechtigten des öffentlich-rechtlichen Alterssi‑ 
cherungssystems. 

185.650 verbeamtete Personen im  
Kernhaushalt des Landes 2024

Das Statistische Landesamt Baden-Württem‑ 
berg erhebt jährlich am 30. Juni den Ist-Stand 
des öffentlichen Dienstes in Baden-Württem‑ 
berg. Die Beschäftigten lassen sich nach dem 
Landesbereich, dem kommunalen Bereich und 
den Sozialversicherungen unter Aufsicht des 
Landes sowie dem Bundesbereich unterglie‑ 
dern. Der Bundesbereich wird vom Statisti‑ 
schen Bundesamt selbst erhoben. 

Zum Stichtag 30. Juni 2024 waren 350.730  
Personen im Landesbereich, 288.860 im kom‑ 
munalen Bereich sowie 17.750 bei den So‑ 
zialversicherungen und damit insgesamt  
657.340 Personen1 beschäftigt. Da es sich  
beim Versorgungsbericht des Landes Baden-

Württemberg lediglich um Versorgungsemp-
fängerinnen und Versorgungsempfänger des 
Landes handelt, beziehen sich die folgenden 
Ausführungen auf jenen Bereich. Zugleich  
wird der öffentliche Dienst oft mit verbeamte‑ 
ten Personen gleichgesetzt, jedoch sind Tarif-
beschäftigte ebenfalls Teil davon. Da Ange‑ 
stellte jedoch keine Pension erhalten, liegt der 
Fokus des Artikels auf den verbeamteten  
Personen.

Gut die Hälfte der Landesbeschäftigten wa‑ 
ren 2024 Beamtinnen und Beamte2. Der Lan-
desbereich lässt sich zudem in den Kern‑ 
haushalt, Landesbetriebe und rechtlich selbst-
ständige Einrichtungen in öffentlich-rechtli‑ 
cher Rechtsform und deren unselbstständi‑ 
gen Einrichtungen unter Aufsicht des Lan‑ 
des unterteilen. Für den Versorgungsbericht ist 
der Kernhaushalt maßgeblich. Der Kernhaus‑ 
halt umfasst die obersten Landesbehörden  
und deren nachgeordnete Bereiche, welche im 
Staatshaushaltsplan aufgelistet werden. 

185.650 Beamtinnen und Beamte wa‑ 
ren 2024 beim Kernhaushalt des Landes  
beschäftigt. Die meisten davon im Einzelplan 
des Kultusministeriums, welches vor allem für 
die schulische Bildung und Erziehung in Baden-
Württemberg verantwortlich ist (Schaubild 1); 
99 % waren hier in den nachgeordneten Be-
reichen des Schuldienstes beschäftigt. 

Der öffentliche Dienst wird von Frauen do‑ 
miniert. So waren es auch im Kernhaus‑ 
halt des Landes 62,2 % Beamtinnen und le‑ 
diglich 37,7 % Beamte. Werden die insgesamt 
160.080 Vollzeitäquivalente3 (VZÄ) genauer  
betrachtet, schrumpft die Differenz zwischen 
den beiden Geschlechtern. 57,5 % der VZÄ wa‑ 
ren weiblich, wohingegen 42,5 % männlich 
waren. 

Die durchschnittliche verbeamtete Person im 
Kernhaushalt des Landes ist 42,4 Jahre alt.  
Drei Viertel der Beamtinnen und Beamten wa‑ 
ren zwischen 30 und unter 60 Jahren alt. Über 
60 Jahre waren lediglich 7,8 %.

Verbeamtete Personen werden in drei Lauf‑ 
bahngruppen eingeteilt. Die Mehrheit (105.715 

Aktuelle Zahlen zur Beamtenversorgung 2024 
Zusammenfassung der Vorausrechnung bis zum Jahr 2060 des  
vierten Versorgungsberichts des Landes Baden-Württemberg
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4	 Ruhegehaltsempfän‑ 
gerinnen und -empfän-
ger, die keiner Lauf-
bahngruppe zugeord‑ 
net werden können, 
werden im Laufe des 
Artikels nicht darge-
stellt. 

5	 Einschließlich Richte-
rinnen und Richter. 

Personen) der Beamtinnen und Beamten im 
Kernhaushalt des Landes waren 2024 im geho-
benen Dienst beschäftigt. Knapp ein Drittel wa‑ 
ren im höheren Dienst tätig. Die restlichen  
12,4 % waren im mittleren Dienst beschäftigt. 

Mit Blick auf den staatlichen Aufgabenbe‑ 
reich stehen die Beamtinnen und Beamten im  
Schuldienst mit 113.875 Personen oben auf  
der Liste; die meisten davon (68,2 %) in den  
öffentlichen weiterführenden allgemeinbil‑ 
denden Schulen. 27.835 Beamtinnen und Be-
amte waren im Jahr 2024 bei der Polizei  
tätig. In den Justizvollzugsanstalten waren es 
3.855 Personen und im Brandschutz 65 Perso‑ 
nen; zusammen bilden diese drei Bereiche  
den Vollzugsdienst. Die sonstigen Bereiche  
umfassten 40.025 Beamtinnen und Beamte.  
Hier waren die meisten in der Steuer- und Zoll-
verwaltung (14.625 Personen), in den Gerich‑ 
ten und Staatsanwaltschaften (8.455 Perso‑ 
nen) und in der inneren Verwaltung (5.180 Per-
sonen) beschäftigt. 

Über die Hälfte der Pensionierten waren 
ehemalig im Schuldienst tätig

Beamtinnen und Beamte beginnen ihren  
Dienst, sterben gegebenenfalls während des 

aktiven Dienstes oder treten später in den  
Ruhestand und erhalten dann Ruhegehalt.  
Während ihrer Pension altern sie weiter und 
versterben schließlich. Möglicherweise hin‑ 
terlassen sie Hinterbliebene. Diese beiden  
Gruppen – Ruhegehaltsempfängerinnen und 
-empfänger sowie Hinterbliebene – zählen  
zu den Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfängern. 

Zum Stichtag 1. Januar 2024 erhielten 146.520 
Versorgungsempfängerinnen und -empfänger 
Leistungen des Landes Baden-Württemberg 
nach dem Landesbeamtenversorgungsge‑ 
setz Baden-Württemberg (LBeamtVGBW). Da‑ 
von waren 121.605 Ruhegehaltsempfängerin‑ 
nen und Ruhegehaltsempfänger4, 23.405 Wit-
wen und Witwer und 1.510 Waisen. 

57,5 % (69.960 Personen) waren 2024 Ruhege-
haltsempfänger und 42,5 % (51.645 Personen) 
Ruhegehaltsempfängerinnen. Daneben war  
der Großteil der Hinterbliebenen mit  
87,8 % (20.550 Personen) Witwen; 12,2 %  
(2.860 Personen) waren Witwer. Die Ge‑ 
schlechterverteilung bei den Waisen war  
nahezu gleich (50,9 % weiblich und 49,1 %  
männlich). 

Wie zu erwarten, war auch die Mehrheit  
(80.630 Personen) der Ruhegehaltsempfän‑ 
gerinnen und -empfänger im Schuldienst tä‑ 
tig. Im Vollzugsdienst waren es 17.855 ehe‑ 
malige Beamtinnen und Beamte. In den sons‑ 
tigen Bereichen5 waren 23.120 Personen be-
schäftigt. Knapp ein Drittel der Ruhegehalts-
empfängerinnen und -empfänger waren im  
höheren Dienst tätig. Pensionierte, die im  
gehobenen Dienst beschäftigt waren, bilden  
mit 73.695 Personen die größte Gruppe. Der 
mittlere bzw. einfache Dienst machte 8,8 %  
aus (Schaubild 2). 

Die Versorgungsempfängerstatistik erhebt  
jeweils zum 1. Januar neben der Gesamtzahl 
auch die Neuzugänge des Vorjahres. So sind 
im Laufe des Jahres 2023 insgesamt 6.735  
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger hinzugekommen. Davon waren 71,1 % 
Empfängerinnen und Empfänger von Ruhege-
halt und 28,9 % Hinterbliebene. 

Höherer Dienst erreicht den Ruhestand  
im Schnitt in höherem Alter

Das durchschnittliche Zurruhesetzungsalter  
von verbeamteten Personen – ausgenommen 
Dienstunfähigkeitsfälle – belief sich 2023 auf 
63,7 Jahre. Im Durchschnitt gingen Beamte  
mit 63,3 Jahren in die Pension, wohingegen 

Sonstige
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S1

Anzahl

Beamtinnen und Beamte innerhalb des Kernhaushaltes 
des Landes Baden-Württemberg zum 30. Juni 2024 
nach Geschäftsbereichen*)

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 351 25

*) Oberste Landesbehörden mit nachgeordnetem Bereich. – Hinweis: Im Rahmen der Personalstand-
statistik wird die Geheimhaltung durch 5er-Rundung der Zahlen berücksichtigt. Hierdurch können 
Rundungsdi�erenzen bei der Bildung von Summen auftreten.
Datenquelle: Personalstandstatistik.
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6	 Dies beinhaltet auch 
Personen, die das  
65. Lebensjahr vollen‑ 
det und eine Dienstzeit 
von 45 Jahren erreicht 
haben und gemäß § 40 
Absatz 2 Landesbeam-
tengesetz (LBG), § 27 
Absatz 3 Landesbeam-
tenversorgungsgesetz 
Baden-Württemberg 
(LBeamtVGBW) ohne 
Abschläge in den Ruhe-
stand gehen können. 

7	 Stufenweise Anhebung 
bis 2031 durch die 
Dienstrechtsreform aus 
dem Jahr 2011 auf 
grundsätzlich 67 Jahre. 
Für Lehrerinnen und 
Lehrer steigt die allge-
meine Regelaltersgren-
ze im gleichen Zeitraum 
vom Ende des Schul-
jahres, in dem die Lehr-
kraft das 64. Lebensjahr 
vollendet, auf das Ende 
des Schuljahres, in  
dem die Lehrkraft das 
66. Lebensjahr vollen-
det, an.

8	 Die besondere Alters-
grenze gilt lediglich  
für Beamtinnen und 
Beamte des Vollzugs-
dienstes. Diese lag  
für Beamtinnen und 
Beamte des Jahrgangs 
1962 bei 60 Jahren und 
11 Monaten. 

Beamtinnen sich mit 64,2 Jahren zur Ruhe  
setzten. Mit Blick auf die Laufbahnstruktur sind 
2023 Beamtinnen und Beamte im höheren  
Dienst im Durchschnitt mit 64,6 Jahren, im ge-
hobenen Dienst mit 63,4 Jahren und im mitt‑ 
leren bzw. einfachen Dienst mit 63,1 Jahren in 
den Ruhestand getreten. Vollzugsbeamtinnen 
und Vollzugsbeamte gingen 2023 im Durch-
schnitt mit 60,4 Jahren in den Ruhestand,  
Lehrerinnen und Lehrer mit 62,2 Jahren und 
Beamtinnen und Beamte in den sonstigen Be-
reichen mit 63,7 Jahren. Bei Fällen von Dienst-
unfähigkeit, trat diese im Laufe des Jahres 2023 
durchschnittlich im Alter von 53,4 Jahren auf. 

Antragsaltersgrenze dominiert  
den Pensionseintritt

Dienstunfähigkeitsfälle machten 2023 insge‑ 
samt 14,3 % der Zugänge aus. Der häufigste 
Zurruhesetzungsgrund im Jahr 2023 war die 
allgemeine Antragsaltersgrenze6. Zusammen 
mit der Antragsaltersgrenze bei Schwerbehin-
derung und bei besonderer Altersgrenze sind 
das 45,4 %, die früher in den Ruhestand ge‑ 
treten sind. Bis zur gesetzlichen Regelalters‑ 
grenze7 bzw. besonderen Altersgrenze8 waren 
knapp ein Drittel beschäftigt. Die hinausge‑ 
schobene Regelaltersgrenze bzw. hinausge‑ 
schobene besondere Altersgrenze auf Antrag 
nahmen 10 % wahr (Schaubild 3). 
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Anzahl in 1.000

Ruhegehaltsempfängerinnen und Ruhegehaltsempfänger 
des Landes Baden-Württemberg zum 1. Januar 2024 
nach Aufgabenbereich und Laufbahngruppe

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 352 25

Hinweis: Im Rahmen der Versorgungsempfängerstatistik wird die Geheimhaltung durch 5er-Rundung 
der Zahlen berücksichtigt. Hierdurch können Rundungsdi�erenzen bei der Bildung von Summen 
auftreten. 
Datenquelle: Versorgungsempfängerstatistik.

Sonstige GründeHinausgeschobene Regelaltersgrenze auf Antrag
Hinausgeschobene besondere
Altersgrenze auf Antrag

Dienstunfähigkeit

Besondere Altersgrenze

Gesetzliche Regelaltersgrenze

Antragsaltersgrenze bei
Schwerbehinderung und

bei besonderer Altersgrenze

Allgemeine
Antragsaltersgrenze
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S3 Neuzugänge an Ruhegehaltsempfängerinnen und Ruhegehaltsempfängern 
des Landes Baden-Württemberg im Jahr 2023 nach Zurruhesetzungsgründen

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 353 25

Hinweis: Im Rahmen der Versorgungsempfängerstatistik wird die Geheimhaltung durch 5er-Rundung der Zahlen berücksichtigt.
Hierdurch können Rundungsdi�erenzen bei der Bildung von Summen auftreten. 
Datenquelle: Versorgungsempfängerstatistik.

Insgesamt
4.790 Neuzugänge

Anzahl
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Im Geschlechtervergleich wird deutlich, dass 
mehr als die Hälfte der Beamtinnen und gut  
ein Drittel der Beamten auf Antrag früher in 
Pension gegangen sind. Für die hinausgescho-
bene (besondere) Antragsaltersgrenze – und 
somit länger zu arbeiten als das Regelalter  
vorgibt – haben sich 16,5 % der männlichen  
und 2,5 % der weiblichen Personen entschie‑ 
den. Nahezu jede fünfte Beamtin sowie jeder 
zehnte Beamte ist 2023 aufgrund einer Dienst-
unfähigkeit ein Versorgungsfall geworden. 

Die (besondere) Antragsaltersgrenze war in  
allen Laufbahngruppen der häufigste Zurru‑ 
hesetzungsgrund. So ging die Mehrheit des 
höheren Dienst, des gehobenen Dienstes und 
des einfachen bzw. mittleren Dienstes im  
Laufe des Jahres 2023 auf Antrag früher in  
Pension. Auffällig ist ebenfalls, dass im mitt‑ 
leren bzw. einfachen Dienst und im gehobe‑ 
nen Dienst der jeweilige prozentuale Anteil  
der Dienstunfähigkeitsfälle nahezu doppelt so 
hoch war, wie im höheren Dienst.

Werden die Gründe für den Eintritt in den Ru-
hestand in Bezug zu den Aufgabenbereichen 
gesetzt, wird ersichtlich, dass vor allem der  
sonstige Bereich im Laufe des Jahres 2023 auf 
Antrag früher in Pension gegangen ist. Über  
die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer sind  

ebenfalls früher in den Ruhestand getreten.  
Beamtinnen und Beamte im Vollzugsdienst  
hingegen sind nur zu 10,1 % auf Antrag früher 
in den Ruhestand gegangen. Vollzugsbeam-
tinnen und Vollzugsbeamte traten zu gut einem 
Viertel später ihre Pension an (Schaubild 4). 

Ruhegehaltssatz

Der durchschnittliche Ruhegehaltssatz (siehe 
i-Punkt „Das Ruhegehalt“) aller Ruhegehalts-
empfängerinnen und Ruhegehaltsempfän‑ 
ger lag 2023 bei 67,7 %. Ruhegehaltsempfän-
gerinnen haben im Durchschnitt einen Ruhe‑ 
gehaltssatz von 58,3 %, wohingegen Ruhe‑ 
gehaltsempfänger einen etwa um 11 Prozent-
punkte höheren Ruhegehaltssatz (69,9 %)  
im Jahr 2023 aufwiesen. 

Der gehobene Dienst wies mit 64,0 % den  
geringsten Ruhegehaltssatz auf. Der ein‑ 
fache bzw. mittlere Dienst mit 66,1 % und der 
höhere Dienst mit 66,6 % waren 2023 nahezu 
gleich auf. 

Den höchsten Ruhegehaltssatz hatten mit  
69,9 % ehemalige Beamtinnen und Beamte  
im Vollzugsdienst. Ruhegehaltsempfänge‑ 
rinnen und Ruhegehaltsempfänger, die im  

Sonstige
Bereiche
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(Besondere) Regelaltersgrenze

Hinausgeschobene (besondere)
Antragsaltersgrenze

Dienstunfähigkeit

Sonstige Gründe

S4 Zurruhesetzungsgründe der Neuzugänge an Ruhegehaltsempfängerinnen und Ruhegehaltsempfängern
des Landes Baden-Württemberg im Jahr 2023 nach Geschlecht, Aufgabenbereich und Laufbahngruppe

Anteile in %

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 354 25

Hinweis: Im Rahmen der Versorgungsempfängerstatistik wird die Geheimhaltung durch 5er-Rundung der Zahlen berücksichtigt. Hierdurch können Rundungsdi�erenzen 
bei der Bildung von Summen auftreten. 
Datenquelle: Versorgungsempfängerstatistik.
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9	 Es handelt sich um die 
im Berichtsmonat Ja‑ 
nuar tatsächlich zuste-
henden Bruttobezüge 
(einschließlich monat-
lich ausgezahlter Son-
derzahlung).

sonstigen Bereich tätig waren, hatten 2023  
einen durchschnittlichen Ruhegehaltssatz  
von 67,7 %. Den niedrigsten wiesen ehema‑ 
lige Lehrerinnen und Lehrer mit 63,1 %  
auf. 

Durchschnittlicher Versorgungsbezug  
im Vollzugsdienst am geringsten

Ruhegehaltsempfängerinnen und Ruhege‑ 
haltsempfänger hatten 2024 im Durchschnitt 
einen Versorgungsbezug9 von 3.576 Euro,  
Witwen und Witwer von 2.232 Euro und Wai‑ 
sen von 495 Euro pro Monat. Pensionärinnen 
(3.092 Euro) erhielten im Schnitt 842 Euro mo-
natlich weniger als Pensionäre (3.933 Euro). 

Auch zwischen den verschiedenen ehemali‑ 
gen Aufgabenbereichen gab es Unterschiede. 
Der durchschnittliche Bruttobezug für den  
sonstigen Bereich betrug 3.987 Euro im Jahr 
2024 (darunter Richterinnen und Richter mit 
durchschnittlich 5.413 Euro). Im Schuldienst 
erhielten die ehemaligen Beamtinnen und Be-
amten einen durchschnittlichen Versorgungs-
bezug von 3.525 Euro und im Vollzugsdienst 
von 3.271 Euro.

Wird der Aufgabenbereich und die Lauf‑ 
bahngruppe zusammen betrachtet, so wies  
der durchschnittliche Versorgungsbezug im  
sonstigen Bereich im höheren Dienst mit  
5.086 Euro den höchsten Betrag auf. In der‑ 
selben Laufbahngruppe betrug der Bruttobe‑ 
zug im Schuldienst lediglich 4.142 Euro. Den 
geringsten durchschnittlichen Bruttobezug,  

haben 2024 ehemalige Beamtinnen und Be‑ 
amte im einfachen bzw. mittleren Schuldienst 
erhalten (Schaubild 5).

Das Ruhestandsgehalt 

Die Höhe des Ruhegehalts richtet sich 
nach der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit 

und den ruhegehaltsfähigen Dienstbezü‑ 
gen. Aus der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit 
wird ein Ruhegehaltssatz ermittelt. Der Ru-
hegehaltssatz beträgt gemäß § 27 Absatz 1 
LBeamtVGBW für jedes Jahr ruhegehalts‑ 
fähiger Dienstzeit 1,79375 % der ruhe‑ 
gehaltsfähigen Dienstbezüge (§ 19 LBeamt 
VGBW), höchstens jedoch 71,75 %. Die Aus-
nahme bilden emeritierte Hochschulleh‑ 
rerinnen oder Hochschullehrer, die vor dem 
1. Januar 1978 zur Professorin oder zum  
Professor ernannt wurden. Diese erhalten 
einen Ruhegehaltssatz von 100 %. Daneben 
erhalten auch Beamtinnen und Beamte ge‑ 
mäß § 52 Absatz 1 LBeamtVGBW einen Ru-
hegehaltssatz von 80 % aus der Endstufe  
der übernächsten Besoldungsgruppe, wenn 

sie sich bei der Ausübung einer Diensthand-
lung einer damit verbundenen besonderen 
Lebensgefahr aussetzen und infolge dieser 
Gefährdung einen Dienstunfall erleiden. 

Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung werden 
bei der Berechnung der ruhegehaltsfähigen 
Dienstzeit grundsätzlich nur zu dem Teil be‑ 
rücksichtig, der dem Verhältnis der ermä‑ 
ßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit ent‑ 
spricht. Eine Beurlaubung ohne Dienst‑ 
bezüge ist gemäß § 21 Absatz 1 Satz 2 Zif‑ 
fer 3 LBeamtVGBW nicht ruhegehaltsfähig,  
es sei denn, es ist spätestens bei Beendi‑ 
gung des Urlaubs schriftlich zugestanden 
worden, dass dieser öffentlichen Belangen 
oder dienstlichen Interessen dient und für 
diese Zeit ein Versorgungzuschlag entrich‑ 
tet oder mit Zustimmung des Finanzminis‑ 
teriums von der Erhebung eines Versor‑ 
gungszuschlags abgesehen wird. 

Einfacher/Mittlerer Dienst Gehobener Dienst Höherer Dienst

S5

Bruttobezüge in EUR

Durchschnittlicher Bruttobezug der Ruhegehaltsempfängerinnen 
und -empfänger des Landes Baden-Württemberg zum 
1. Januar 2024 nach Aufgabenbereich und Laufbahngruppen
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Hinweis: Im Rahmen der Versorgungsempfängerstatistik wird die Geheimhaltung durch 5er-Rundung 
der Zahlen berücksichtigt. Hierdurch können Rundungsdi�erenzen bei der Bildung von Summen 
auftreten. 
Datenquelle: Versorgungsempfängerstatistik.

Sonstige Bereiche

Vollzugsdienst

Schuldienst

5.086

3.463

2.415

4.675

3.486

2.659

4.142

3.236

2.320
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10	 Die Versorgungsausga-
ben setzen sich aus den 
Bruttobezügen des Vor-
jahres der Versorgungs-
empfängerinnen und 
-empfänger nach An-
wendung von Ruhens-, 
Kürzungs- und Anrech-
nungsvorschriften 
sowie den einmaligen 
Zahlungen (nicht die 
jährliche Sonderzah-
lung) zusammen. 

11	 Beamtinnen und Be‑ 
amte mit Dienstbezü-
gen, die nicht auf ihren 
eigenen Antrag aus dem 
Beamtenverhältnis ent-
lassen werden, haben  
in der Regel Anspruch 
auf Übergangsgeld. 

Werden die Neuzugänge betrachtet, die im  
Laufe des Jahres 2023 in Pension getreten  
sind, sieht die Verteilung ähnlich aus. Auffäl‑ 
lig ist, dass im Gegensatz zur Gesamtzahl  
der Ruhegehaltsempfängerinnen und -em‑ 
pfänger, die neu Pensionierten im Jahr 2023  
im Schuldienst in allen Laufbahngruppen  
(insgesamt –1.137 Euro) sowie im sonstigen 
Bereich im höheren (–268 Euro) und gehobe‑ 
nen Dienst (–183 Euro) weniger Versorgungs‑ 
bezüge erhalten haben, wohingegen ehema‑ 
lige Beamtinnen und Beamten im Vollzugs‑ 
dienst in allen Laufbahngruppen (insgesamt  
+396 Euro) und im sonstigen Bereich im ein-
fachen bzw. mittleren Dienst (+241 Euro) hö‑ 
here Bezüge aufwiesen. 

5,9 Milliarden gab das Land 2023  
für die Versorgung aus

Die Versorgungsausgaben10 des Landes Ba‑ 
den-Württemberg umfassen die Ruhegehäl‑ 
ter, die Hinterbliebenenversorgung sowie die 
Übergangsgelder11. Die Ausgaben im Jahr  
2023 beliefen sich auf insgesamt 5,9 Milliar‑ 
den (Mrd.) Euro. Der größte Anteil (88,9 %  
bzw. 5,2 Mrd. Euro) entfällt auf die Ruhege‑ 
hälter. Die Hinterbliebenenversorgung machte 
11,2 % (0,7 Mrd. Euro) aus. 

Mindestversorgung erhielten zum Stichtag  
1. Januar 2024 2,9 % (4.398 Personen) aller  
Versorgungsempfängerinnen und Versor‑ 

gungsempfänger. Dies machte ein Gesamt‑ 
volumen von 85,9 Millionen (Mio.) Euro und 
somit einen Anteil von 1,5 % an den gesam‑ 
ten Versorgungsausgaben aus. 

Durch die verschiedenen Ruhensregelun‑ 
gen konnten die Versorgungsausgaben 2024 
um 12,6 Mio. Euro reduziert werden. Von die‑ 
sen Regelungen und damit einer Kürzung  
ihrer Versorgungsbezüge waren 17,5 % (26.580 
Personen) betroffen, die meisten (22.000 Per-
sonen) aufgrund des Zusammentreffens von 
Versorgungsbezügen mit Renten. 161,5 Mio. 
Euro wurden insgesamt durch Versorgungs‑ 
abschläge eingespart; 2024 waren 67.835 Ver-
sorgungsempfängerinnen und -empfänger da‑ 
von betroffen.

Die Entwicklung der Versorgungsempfänge-
rinnen und Versorgungsempfänger sowie die 
Versorgungsausgaben der letzten 2 Jahr‑ 
zehnte, kann im Versorgungsbericht der  
17. Legislaturperiode auf der Webseite des  
Ministeriums für Finanzen Baden-Württem‑ 
berg nachgelesen werden (siehe i-Punkt  
„Altersgeld in der amtlichen Statistik“). 

Voraussichtliche Entwicklung der  
Beamtenversorgung bis zum Jahr 2060

In den Versorgungsberichten des Landes  
wird neben dem Überblick der aktuellen  
Versorgungsempfängerinnen und Versor‑ 
gungsempfänger auch die voraussichtliche  
Entwicklung der Beamtenversorgung darge‑ 
stellt. Die Modellrechnung wurde auf Basis  
der Daten der Versorgungsempfängerstatistik 
zum 1. Januar 2022 und Daten der Perso‑ 
nalstandstatistik zum 30. Juni 2022 für das  
Land Baden-Württemberg erstellt (siehe  
i-Punkt „Modell für die Vorausrechnung“). 

Demnach erhöht sich bis 2060 die Anzahl  
der Versorgungsempfängerinnen und -em‑ 
pfänger voraussichtlich auf 165.200 Perso‑ 
nen (+14,6 %). Die Zahl steigt zunächst bis  
zum Jahr 2036 auf 150.600 Personen. Danach  
sinken die Versorgungsfälle ein Jahrzehnt  
lang auf 146.100 Personen. Ab diesem Tief‑ 
punkt ist ein ständiger Anstieg bis 2060 zu er‑ 
warten. Von den 165.220 Versorgungsfällen  
werden 149.100 Ruhegehaltsempfängerinnen  
und -empfänger (90,3 %) sein. Die Hinterblie‑ 
benen steigen zunächst von 24.700 Personen 
im Jahr 2023 auf 27.900 im Jahr 2032, da‑ 
nach sinken diese Fälle bis auf 16.100 Perso‑ 
nen im Jahr 2060 (Schaubild 6). 

Wie bereits in der Skizzierung des aktiven  
Dienstes erwähnt, dominieren Frauen den  

Altersgeld in der amtlichen Statistik

Im vierten Versorgungsbericht wird auch knapp auf das  
Altersgeld eingegangen. Mit dem Dienstrechtsreformgesetz 

vom 9. November 2010 wurde die Trennung der Alterssicherungs‑ 
systeme eingeführt. Die Trennung der Alterssicherungssysteme 
bedeutet, dass Versorgungs- und Rentenleistungen nur noch ge-
trennt aus dem jeweiligen Alterssicherungssystem geleistet wer-
den. Durch die Einführung eines Altersgeldes in §§ 84 ff. LBeamt 
VGBW wird den Beamtinnen und Beamten, die auf Antrag aus  
dem Beamtenverhältnis ausscheiden, die Möglichkeit eröffnet,  
ihre im Rahmen eines bestehenden Beamtenverhältnisses erdien‑ 
ten Ansprüche auf Alterssicherung (sogenanntes Altersgeld) zu  
erhalten. Das Altersgeld soll sicherstellen, dass ehemalige Beam-
tinnen und Beamte, die aufgrund ihres Beamtenverhältnisses  
versicherungsfrei waren, bei Ausscheiden aus diesem Beamten-
verhältnis vor einer sachlich nicht zu rechtfertigenden Benachtei-
ligung gegenüber den in der gesetzlichen Rentenversicherung  
versicherten Personen geschützt werden. 

Ab dem Berichtsjahr 2026 wird die Versorgungsempfängerstatis‑ 
tik umbenannt in die Versorgungsempfänger- und Altersgeldsta‑ 
tistik. Diese Personengruppe wird erstmals ab dem Berichtsjahr 
2026 in der amtlichen Statistik differenziert erfasst. 
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12	 Dieser Wert ist bereits 
ein errechneter Wert 
und unterscheidet sich 
aufgrund dessen von 
dem Ist-Wert im vorhe-
rigen Kapitel. Zudem ist 
hier das Übergangsgeld 
nicht in die Modellrech-
nung miteingeflossen.

öffentlichen Dienst. Derzeit sind es jedoch noch 
mehr Ruhegehaltsempfänger als Ruhegehalts-
empfängerinnen. Laut der voraussichtlichen 
Entwicklung liegt der Wendepunkt dieses Ge-
schlechterverhältnisses im Jahr 2034. Bis ins 
Jahr 2060 wird der Anteil der insgesamt  
98.200 Ruhegehaltsempfängerinnen 65,9 %  
betragen. 

Voraussichtliche Entwicklung  
der Versorgungsausgaben 

Zu den Versorgungsausgaben zählen das  
Ruhegehalt der ehemaligen Beamtinnen und 
Beamten sowie die Hinterbliebenenversor‑ 
gung für Witwen, Witwer und Waisen. Die  
Versorgungsausgaben erhöhen sich bis zum  
Jahr 2060 voraussichtlich von 5,8 Mrd. Euro12 
im Jahr 2023 auf 20,2 Mrd. Euro. Dies ent‑ 
spricht einer Steigerung um 250 %. 

Die dem Schuldienst zuzurechnenden Ver‑ 
sorgungsausgaben machen 2023 mit 3,7 Mrd. 
Euro den größten Anteil (64,3 %) der Ver‑ 
sorgungsausgaben aus. Im Jahr 2060 ent‑ 
fallen voraussichtlich 13,1 Mrd. Euro auf den 
Schuldienst. Die Versorgungsausgaben für  
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S6 Voraussichtliche Entwicklung der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger des Landes 
Baden-Württemberg 2023 bis 2060 nach Art der Versorgung
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Datenquelle: Modellrechnung des Statistischen Landesamtes auf Basis der Personalstatistiken.

Anzahl in 1.000

2059205720552053205120492046204520432041203920372035203320312029202720252023

Hinterbliebene

Ruhegehaltsempfänger/-innen

Versorgungsempfänger/-innen

Modell für die Vorausrechnung 

Das Statistische Landesamt Baden-
Württemberg hat für die Erstellung 

des Versorgungsberichts in der 17. Legis-
laturperiode im Auftrag des Ministeriums 
für Finanzen Baden-Württemberg erstmals 
ein eigenes Modell für die Vorausrech-
nungen zur voraussichtlichen Entwick‑ 
lung der Beamtenversorgung bis in das 
Jahr 2060 entwickelt. Bei den drei ersten 
Versorgungsberichten wurde auf Modell-
rechnungen des Statistischen Bundesam‑ 
tes zurückgegriffen. Aufgrund der unter-
schiedlichen Stichtage der beiden Statis‑ 
tiken (Personalstandstatistik: 30.06., Ver-
sorgungsempfängerstatistik: 01.01.), wur‑ 
den die Werte der Personalstandstatistik 
auf den 1. Januar 2022 zurückgerechnet; 
somit ist der Wert für das Jahr 2023 be-
reits ein errechneter Wert. Aufgrund des-
sen kann es im Laufe des Artikels zwi‑ 
schen den Ist-Zahlen und den voraus‑ 
sichtlichen Zahlen zu Abweichungen kom-
men. Zudem wurde von einer Wiederbe-
setzungsquote von 100 % ausgegangen. 
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13	 Die Versorgungs-Haus-
halts-Quote als Mess-
größe gibt das Verhält-
nis der Versorgungs‑ 
ausgaben zum Landes-
haushalt an. Für das 
Ausgabenvolumen des 
Landeshaushaltes wer-
den die bereinigten 
Ausgaben verwendet.

14	 Versorgungsbericht des 
Landes Baden-Württem-
berg für die 17. Legisla-
turperiode: https://fm. 
baden-wuerttemberg.
de/fileadmin/redaktion/ 
m-fm/intern/Publikatio 
nen/250704_02_Bericht_-_ 
Versorgungsbericht_ 
f%C3%BCr_die_17._Le 
gislaturperio.pdf  
(Abruf: 19.08.2025).

ehemalige Beamtinnen und Beamten im Voll-
zugsdienst und deren Hinterbliebenen ma‑ 
chen 0,8 Mrd. Euro im Jahr 2023 aus und er‑ 
höhen sich auf 2,6 Mrd. Euro im Jahr 2060.  
Die Versorgungsausgaben für die sonstigen 
Bereiche steigen voraussichtlich von 1,3 Mrd. 
Euro im Jahr 2023 auf 4,6 Mrd. Euro im Jahr 
2060. Die Verteilung des Anteils der ver‑ 
schiedenen Aufgabenbereiche bleibt über  
den gesamten Betrachtungszeitraum nahezu 
konstant. 

Voraussichtliche Entwicklung der  
Versorgungs-Haushalts-Quote13

Neben der Betrachtung der voraussichtlichen 
Entwicklung der Versorgungsausgaben in ab-
soluten Zahlen ist es sinnvoll, die Entwicklung 
der Versorgungsausgaben auch ins Verhältnis 
zur Entwicklung der Ausgaben des Landes‑ 
haushalts zu stellen, da die Beamtenversor‑ 
gung letztendlich aus diesem finanziert wer‑ 
den muss. 

2023 lagen die bereinigten Ausgaben des  
Landeshaushalt bei 62,4 Mrd. und die voraus-
sichtlichen Versorgungsausgaben bei 5,8 Mrd. 

Das entspricht einer Versorgungs-Haushalts- 
Quote von 9,3 %. Bis 2060 steigen die Ge‑ 
samtausgaben auf 186,2 Mrd. und die Versor-
gungsausgaben auf 20,2 Mrd. Euro, was eine 
Versorgungs-Haushalts-Quote von 10,9 % er‑ 
gibt (Schaubild 7). 

Die ausführliche Darstellung der Vorausrech-
nung differenziert nach Geschlecht, Art der  
Versorgung, Laufbahngruppe, Aufgabenbe‑ 
reich und einem Vergleich zum letzten Bericht, 
kann im Versorgungsbericht der 17. Legisla‑ 
turperiode auf der Internetseite des Ministe‑ 
riums für Finanzen Baden-Württemberg nach-
gelesen werden.14 

Weitere Auskünfte erteilt 
Carina Franz, Telefon 0711/641-27 48, 
Carina.Franz@stala.bwl.de

Versorgungsausgaben (ohne Beihilfe) Versorgungs-Haushalts-QuoteGesamthaushalt

S7 Voraussichtliche Entwicklung der Versorgungsausgaben gemessen am Gesamthaushalt des Landes
Baden-Württemberg 2023 bis 2060
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Datenquelle: Modellrechnung des Statistischen Landesamtes auf Basis der Personalstatistiken.

Quote in %Ausgaben in Mrd. EUR
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